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I. Informationen zur Emission 
1. Zeichnung, Emissionskurs und Verkaufspreis 
"Emissionstag" bezeichnet 15.06.2020. 
Die Schuldverschreibungen werden von der Emittentin im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der 
Zeit vom 02.06.2020 bis 12.06.2020 (die "Zeichnungsfrist") zum Emissionskurs zur Zeichnung 
angeboten. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist ist ein Erwerb freibleibend bei der Emittentin zum jeweiligen 
Verkaufspreis möglich, nach Aufnahme einer Börsennotierung darüber hinaus auch über die Börse. 
Das Mindestzeichnungsvolumen beträgt EUR 10.000,00.  
Die Emittentin ist berechtigt, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden oder zu verlängern bzw. eine 
zunächst geplante Emission entgegen ihrer ursprünglichen Absicht nicht zu emittieren. Die Emittentin 
kann eine solche Anpassung der Zeichnungsfrist sowie eine Nichtdurchführung einer Emission jederzeit 
und ohne Angabe von Gründen beschließen. Eine vorzeitige Beendigung einer Zeichnungsfrist sowie 
gegebenenfalls eine Nichtdurchführung einer zunächst geplanten Emission kommen insbesondere im 
Falle einer geringen Nachfrage oder dann in Betracht, wenn sich während der Zeichnungsfrist das 
Marktumfeld oder sonstige Rahmenbedingungen der Emission so gravierend verändern, dass nach 
Ansicht der Emittentin die Marktgerechtigkeit des Angebots der Schuldverschreibungen nicht mehr 
gegeben ist. 
Der Emissionskurs pro Schuldverschreibung beträgt 100,00 % des Festgelegten Nennbetrags (wie in 
den Allgemeinen Emissionsbedingungen definiert). Nach Ablauf der Zeichnungsfrist wird der 
Verkaufspreis freibleibend festgelegt. 
Im Ausgabepreis sind Kosten der Emittentin in Höhe von 2,00 % enthalten. 

2. Lieferung der Schuldverschreibungen 
Die Lieferung der Schuldverschreibungen findet gegen Zahlung des Emissionskurses oder 
Verkaufspreises über das Clearing System nach den für das Clearing System gültigen Regelungen statt, 
sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart wird. Das "Clearing System" bezeichnet Clearstream 
Banking AG, Frankfurt (oder deren Rechtsnachfolgerin).  
Die kleinste handelbare Einheit beträgt EUR 10.000,00. 

3. Zulassung zum Handel und Handelsregeln 
Die Emittentin wird beantragen, dass die Schuldverschreibungen an der folgenden Börse in den 
Freiverkehr einbezogen werden: 
- Freiverkehr der Börse Stuttgart 

4. Informationen zu dem Referenzschuldner 
Der Referenzschuldner ist Anheuser-Busch InBev SA/NV. 
Informationen zum Unternehmen sind auf einer allgemein zugänglichen Internetseite veröffentlicht. Sie 
sind zurzeit unter www.ab-inbev.de abrufbar. 

5. Informationen nach Emission 

Die Emittentin wird Informationen nach der Emission außer im Falle von Bekanntmachungen gemäß § 8 
der Allgemeinen Emissionsbedingungen nicht liefern. 

6. Interessenkonflikte von natürlichen oder juristischen Personen, die an der 
Emission/dem Angebot beteiligt sind 

Außer wie im Basisprospekt im Abschnitt "VI. Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, 
die an der Ausgabe/dem Angebot der Schuldverschreibungen beteiligt sind" unter "Einzelheiten zum 
Angebot und zur Börsenzulassung, zusätzliche Informationen" dargelegt, hat, soweit es der Emittentin 
bekannt ist, keine Person, die an dem Angebot der Schuldverschreibungen beteiligt ist, sonstige 
Interessen oder Interessenkonflikte, die Einfluss auf die Schuldverschreibungen haben. 

7. Beschreibung der Funktionsweise der bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen 
Eine Beschreibung der Funktionsweise der Schuldverschreibungen ist in dem Kapitel "Funktionsweise 
der Schuldverschreibungen" des Basisprospekts im Abschnitt B unter den Überschriften "PT 1 
Schuldverschreibungen bezogen auf eine Gesellschaft" und "I.1. Festverzinsliche 
Schuldverschreibungen" zu finden. 
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